
Bahnhof

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -

M i n u t e n
- - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
30 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.
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Fahrtrichtung

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Pachergasse

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -

M i n u t e n
- - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
32 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Blümelhuberberg

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -

M i n u t e n
- - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
34 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Porschestraße

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -

M i n u t e n
- - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
35 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Taborschule

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

L I N I E

STADTGUT

5

= Kurzstreckengrenze

Pac
he

rg
as

se

Bah
nh

of

Blü
m

el
hu

be
rb

er
g

Ta
bors

ch
ule

Frie
dh

of

Dor
a 

Dun
kl 

Stra
ße

Klo
st
er

st
ra

ße

Frie
dh

of
st
ra

ße

Hau
sle

itn
er

Stra
ße 

2a

Hau
sle

itn
er

 S
tra

ße 
12

Sta
dt

gu
t S

te
yr

Ret
ze

nw
in
kle

rs
tra

ße

Fel
ds

tra
ße

Hoc
hs

tra
ße

G
lin

sn
er

W
ei
nz

ie
rls

tra
ße

Dwor
sc

ha
ks

tra
ße

Dac
hs

be
rg

Kul
st
ru

nk
st
ra

ße

Dwor
sc

ha
ks

tra
ße

W
ol
fe

rn
st
ra

ße

Por
sc

he
st
ra

ße

Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -

M i n u t e n
- - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
37 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Wolfernstraße

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -

M i n u t e n
- - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
38 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Dworschakstraße
Richtung Gleink

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M i n u t e n
- - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -

M i n u t e n
- - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
39 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Kulstrunkstraße
Richtung Gleink
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
40 -
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
40 - - -
40 - - -
40 - - -
40 - - -
40 - - -
40 - - -
40 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

40

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Dworschakstraße
Richtung Gleink
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05
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Uhr
05
06
07
08
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11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
41 -
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
41 - - -
41 - - -
41 - - -
41 - - -
41 - - -
41 - - -
41 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

41

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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05
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
42 -
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
42 - - -
42 - - -
42 - - -
42 - - -
42 - - -
42 - - -
42 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

42

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Weinzierlstraße
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Uhr
05
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
43 -
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
43 - - -
43 - - -
43 - - -
43 - - -
43 - - -
43 - - -
43 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

43

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Glinsner
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Uhr
05
06
07
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09
10
11
12
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14
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16
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18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
44 -
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
44 - - -
44 - - -
44 - - -
44 - - -
44 - - -
44 - - -
44 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

44

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Hochstraße
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05
06
07
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
45 -
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
45 - - -
45 - - -
45 - - -
45 - - -
45 - - -
45 - - -
45 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

45

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Feldstraße
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05
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
46 -
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
46 - - -
46 - - -
46 - - -
46 - - -
46 - - -
46 - - -
46 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

46

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Retzenwinklerstraße
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05
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
47 -
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
47 - - -
47 - - -
47 - - -
47 - - -
47 - - -
47 - - -
47 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

47

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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05
06
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10
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Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
49 -
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
49 - - -
49 - - -
49 - - -
49 - - -
49 - - -
49 - - -
49 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

49

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
50 -
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

50

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Dora Dunkl Straße
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
51 -
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -51

M i n u t e n
- - - -

- - -
51 - - -
51 - - -
51 - - -
51 - - -
51 - - -
51 - - -
51 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

51

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Friedhofstraße
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Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
- -
52 -
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

M i n u t e n
- - - -

- - -
52 - - -
52 - - -
52 - - -
52 - - -
52 - - -
52 - - -
52 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

52

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Hausleitner Straße 2a

L I N I E

STADTGUT

5

= Kurzstreckengrenze

Pac
he

rg
as

se

Bah
nh

of

Blü
m

el
hu

be
rb

er
g

Ta
bo

rs
ch

ul
e

Frie
dh

of

Dor
a 

Dun
kl 

Stra
ße

Klo
st
er

st
ra

ße

Frie
dh

of
st
ra

ße

H
au

sl
ei

tn
er

 S
tr
aß

e 
2a

Hau
sle

itn
er

 S
tra

ße 
12

Sta
dt

gu
t S

te
yr

Ret
ze

nw
in
kle

rs
tra

ße

Fel
ds

tra
ße

Hoc
hs

tra
ße

G
lin

sn
er

W
ei
nz

ie
rls

tra
ße

Dwor
sc

ha
ks

tra
ße

Dac
hs

be
rg

Kul
st
ru

nk
st
ra

ße

Dwor
sc

ha
ks

tra
ße

W
ol
fe

rn
st
ra

ße

Por
sc

he
st
ra

ße

Fahrtrichtung

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
54 -
54 -
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -*

M i n u t e n
54 - - -

- - -
54 - - -
54 - - -
54 - - -
54 - - -
54 - - -
54 - - -
54 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

54

*

* fährt bis Fadinger-Ring

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Hausleitner Straße 12

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uhr
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montag bis Freitag
wenn Werktag

Samstag
wenn Werktag

M i n u t e n
55 -
55 -
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -*

M i n u t e n
55 - - -

- - -
55 - - -
55 - - -
55 - - -
55 - - -
55 - - -
55 - - -
55 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

55

*

= Kurzstreckengrenze

* fährt bis Fadinger-Ring
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Fahrtrichtung

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr


